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Verordnung 
über die Berufsausbildung zum 

Automobilkaufmann und zur Automobilkauffrau 

Automobilkaufleuteausbildungsverordnung – AutoKflAusbV 

Vom 28. Februar 2017 
 
 
Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 463 Nummer 1 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung: 
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Abschnitt 1: Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung 

§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 

Der Ausbildungsberuf des Automobilkaufmanns und der Automobilkauffrau wird nach § 4 Absatz 1 des 
Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt. 
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§ 2 Dauer der Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung dauert drei Jahre. 
 

§ 3 Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbil-
dungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Beson-
derheiten oder Gründe, die in der Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern. 
 
(2) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermit-
telt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbil-
dungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, 
Durchführen und Kontrollieren ein. 
 

§ 4 Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild 

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in: 
1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 
2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten werden in Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsbe-
rufsbildes gebündelt. 
 
(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 
1. Teile und Zubehör organisieren und verkaufen, 
2. an Werkstattprozessen mitwirken und als Schnittstelle zwischen Handel und Werkstatt agieren, 
3. Kundendienst organisieren und Servicebereich unterstützen, 
4. betriebliche Marketingaktivitäten planen und durchführen, 
5. Fahrzeughandel und -vertrieb unterstützen, 
6. Finanzdienstleistungsprodukte im Fahrzeughandel vorbereiten, 
7. personalbezogene Aufgaben bearbeiten und 
8. kaufmännische Steuerung und Kontrolle unterstützen. 
 
(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 
1. Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und 
4. Umweltschutz. 
 

§ 5 Ausbildungsplan 

Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmen-
plans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 

§ 6 Schriftlicher Ausbildungsnachweis 

(1) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Dazu ist ihnen während 
der Ausbildungszeit Gelegenheit zu geben. 
 
(2) Die Ausbildenden haben den Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen. 
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Abschnitt 2: Abschlussprüfung 

 

§ 7 Ziel, Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt 

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungsfähigkeit erwor-
ben hat. 
 
(2) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2. 
 
(3) Teil 1 soll in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres durchgeführt werden, Teil 2 am Ende der Berufs-
ausbildung. 
 

§ 8 Inhalt von Teil 1 

Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf 
1. die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 15 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten sowie 
2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan 

genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht. 
 

§ 9 Prüfungsbereich von Teil 1 

(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich Warenwirtschafts- und Werkstattprozesse statt. 
 
(2) Im Prüfungsbereich Warenwirtschafts- und Werkstattprozesse soll der Prüfling nachweisen, dass er in 
der Lage ist, 
1. das Teile- und Zubehörlager unter Berücksichtigung der Sortimentspolitik, der Anforderungen aus 

den weiteren Geschäftsfeldern und der Lagerkennzahlen zu organisieren, 
2. die Beschaffung von Teilen und Zubehör unter Berücksichtigung der Kundenwünsche, der Werkstatt-

prozesse und der Fahrzeugtechnik durchzuführen und 
3. den Eingang, die Lagerung und die Ausgabe von Waren zu kontrollieren und zu erfassen. 
 
(3) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten. 
 
(4) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 

§ 10 Inhalt von Teil 2 

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf 
1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 
2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan 
genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht. 
 
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand 
von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der 
beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 
 

§ 11 Prüfungsbereiche von Teil 2 

Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt: 
1. Fahrzeugvertriebsprozesse und Finanzdienstleistungen, 
2. Kaufmännische Unterstützungsprozesse, 
3. Kundendienstprozesse sowie 
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4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 

§ 12 Prüfungsbereich Fahrzeugvertriebsprozesse und Finanzdienstleistungen 

(1) Im Prüfungsbereich Fahrzeugvertriebsprozesse und Finanzdienstleistungen soll der Prüfling nachwei-
sen, dass er in der Lage ist, komplexe Arbeitsaufträge handlungsorientiert zu bearbeiten. 
 
(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind folgende Tätigkeiten zugrunde zu legen: 
1. kundenorientiertes Abwickeln von Fahrzeugvertriebsprozessen und 
2. bedarfsgerechtes Anbieten von Finanzdienstleistungen für den Vertrieb von Fahrzeugen. 
 
(3) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten. 
 
(4) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 

§ 13 Prüfungsbereich Kaufmännische Unterstützungsprozesse 

(1) Im Prüfungsbereich Kaufmännische Unterstützungsprozesse soll der Prüfling nachweisen, dass er in 
der Lage ist, 
1. in den Geschäftsfeldern Instrumente des Rechnungswesens für die kaufmännische Planung, Steue-

rung und Kontrolle zu nutzen und Handlungsvorschläge abzuleiten, 
2. Verkaufspreise zu kalkulieren sowie 
3. den Personaleinsatz zu organisieren und an der Personalplanung unter Berücksichtigung betrieblicher 

Ziele und Grundsätze mitzuwirken. 
 
(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 

§ 14 Prüfungsbereich Kundendienstprozesse 

(1) Im Prüfungsbereich Kundendienstprozesse soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist, 
1. komplexe Aufgaben des Kundendienstes unter Einbeziehung betrieblicher Marketingaktivitäten zu 

bearbeiten, 
2. die Vorgehensweise zu begründen, 
3. Problemlösungen zu erarbeiten, 
4. Hintergründe und Schnittstellen zu anderen Arbeitsbereichen zu erläutern und 
5. Ergebnisse zu bewerten. 
 
(2) Mit dem Prüfling wird ein fallbezogenes Fachgespräch geführt. 
 
(3) Für das fallbezogene Fachgespräch stellt der Prüfungsausschuss dem Prüfling zwei praxisbezogene 
Aufgaben, aus denen der Prüfling eine Aufgabe auswählt. Der Prüfling soll die Aufgabe bearbeiten und 
einen Lösungsweg entwickeln. Ihm ist eine Vorbereitungszeit von 20 Minuten einzuräumen. Das fallbezo-
gene Fachgespräch wird mit einer Darstellung des Lösungsweges durch den Prüfling eingeleitet. 
 
(4) Das fallbezogene Fachgespräch dauert höchstens 20 Minuten. 
 

§ 15 Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde soll der Prüfling nachweisen, dass er in der Lage ist, 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustel-
len und zu beurteilen. 
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(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbei-
ten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 

§ 16 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprü-
fung 

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 
1. Warenwirtschafts- und Werkstattprozesse mit 20 Prozent, 
2. Fahrzeugvertriebsprozesse und Finanzdienstleistungen mit 25 Prozent, 
3. Kaufmännische Unterstützungsprozesse mit 25 Prozent, 
4. Kundendienstprozesse mit 20 Prozent sowie 
5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 
 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen wie folgt bewertet worden sind: 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 
2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 
3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und 
4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“. 
 
(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der Prüfungsbereiche „Fahrzeugvertriebsprozesse 
und Finanzdienstleistungen“, „Kaufmännische Unterstützungsprozesse“ oder „Wirtschafts- und Sozialkun-
de“ durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn 
1. der Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und 
2. die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben 

kann. 
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergeb-
nis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 
 
 

Abschnitt 3: Schlussvorschriften 

 

§ 17 Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse 

Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehen, können nach den 
Vorschriften dieser Verordnung unter Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt 
werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht die Zwi-
schenprüfung absolviert hat. 
 

§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Automobilkaufmann/zur Automobilkauffrau vom 26. Mai 1998 (BGBl. I S. 1145) außer Kraft. 
 
 
Berlin, den 28. Februar 2017 
 
Die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie 
In Vertretung 
Rainer Baake 


